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gSüfte, îcpWetâ. i-iikvi« („iîeifteïBiûtt'O

peratur erzielt, ogne baß eine ©etlung ber HolpngSan»
läge nötig ift. ©urdh entfpredhenbe Anbetungen on ben
©fiebern unb Settungen im £eijtaom wirb eS möglich,
bte ^eijung unb bte aBatmroafferbereitung non jebem
ber bret oorßanbenen Keffel etnjeln ober gemetnfdhaftlich
Zu betreiben, unb jeher Steffel îann nach Seiteben auS»

gefd^altet werben, waS bei «Störungen in einem Uranien--
haus oon befonberer Sebentun g ift. ©er Kofienooran-
fchlag für aüe Arbeiten lautet auf gr. 2800. ©er nötige
Krebit nmrbe bewilligt.

4. 91 eue |>eijung§anlage im SeztrîSge»
fängntS. gm SezitfSgefängniS ift fett über 30 gahren
etue 9iieberbtudbampffjetjung im Setrteb, bte nicht mehr
wirtfd&aftltd) arbeitet. ®iatt einen neuen ©ampffeffel
einzubauen, beantragten Saufommiffion unb ©tabtrat,
etne SBarmwaffer^eijung einzurichten, mit Anfdhluß ber
Abwartwohnung. ©er nötige Kreöit tn ber Höhe oon
gt. 5000 würbe bewiEigt.

®ie berjeitige AuSfteEung im Kunftgewerbemu»
feum gürich gliebert fich tn bret Abteilungen: „®aS
ÄleinhauS" (oeranftaltet oom ©chwetjerifchen Serbanb
für SBohnungSmefen unb SBohnungSreform), „9teue fd^rce=

bifche Holzbauten" unb „SBettbewerb für ilWufterhäufer"
unb finbet fehr oiel Anîlang. Segreiflich, gntereffiert
boch bte aSohnungSfrage heute mehr als 90 % ber ftabt»
jürdE|erifdhen Seoölferung, oon ber man — ähnltdh wte
oon ber anberer fdhwetjerifcher unb auSlänbifcher ©roß
fiebelungen — zufolge beS häufigen SBohnungSwechfelS
fagen îann, baß fie auS „9tomaben" beftehe. 2öie fchon
anläßltch ber fürzlich ftattgefunbenen 2Ber£bunotagung
betont worben ift, îann eS fich ^eute beim Sauen oon
SDtehrfamilienhäufern nicht mehr barum hobeln, „ben
petfönlidhen ©efchmact beS etnzelnen äRteterS zu treffen",
ba bte gewohnten langjährigen SEltetSoerhältntffe längft
etne ©age geworben ftnb. Aber eS ift etn gtei,
über Saunen unb gicten beS etnzelnen ^trtauS zu einer
Setonung gehobener SebenSferm überhaupt oorzufchreiten
Unb benen, bte früher bas Sßohnen felber als ein not»

toenbigeS Übel betrachteten unb benen eS gleichgültig war,
too fie ihr £aupt ztoifdjen Sureau unb gaßlotal ^ltt=
legen tonnten, greube am §eim einzupflanzen. ©amit
ift gleichzeitig eine grage beS ©efdjjmacfeS unb ber @tl)i£,
Uämlich beS wachfenben gamilienfinneS, zugleich ange»
fchnitten unb wirb beten Söfung oerjucht. ©ewiß ift baS.
Qbeal bie totale Auflöfung aEer SJtehxfamiltenhäufer tn
©tnzelwohnhäufer noch wett entfernt oon fetner Serwirî»
lichung. Aber bte Söfung burch ©rfteEung unb ©rmög»
lichung beS biEigen unb boch pretSwürbigen KletnhaufeS
tft immerhtn auf gutem SBege, wte eben getabe biefe
©«hau htet an Hanb ausführlicher ißläne, Abbilbungen
unb ÜElobeEen zeigt- 3Jlit Stecht betont bte ^Begleitung
bje gefunbheilltchen, fozialen, ethifdjen unb erzteherifchen
forteile beS weniger zujammengebrängten SBohnenS für
®roßftäbter. ©letchzettig wirb auch auf bie Steformbe-
bûrftigîett unferer fchroetzetifchen îantonalen Saugefetye
htogewtefen, bte in ihrer ©mfetiigteit bloß an ben ©r»
fahrungen ber SJÎietSîafernen errietet worben finb. gn»
iereffante gugaben zu btefem ganzen ®h®wa bteten bte
ntelen ftatiftifehen, graphifchen ïafeln mit Seranfchau»
ii<hung ber ©ntwidUung auf bem SBohnungSmartt, bem
vhpotheîenmarît unb auf bem ©ebtete ber Sauîoften.
Jobbern btefe letzteren 1920 ungefähr ihren Ço hep unît
ettetchten, tonnten bie Sermieter bis zur ©tunbe ihre
hohen SEietpreife jtemltc^ halten. ©ennoch macht fich
aber boch tn aEen fchwetzerißhen ©täbten bie wachfenbe
"öowluft auch hi«r fchon im ©inne aEmählicher ©tabilt»

fterung unb ©entung geltenb. ©aß Übrigens bie gbee ber
„farbigen ©tabt", ber glächenbemalung unb ber orna»
mentalen Sehanblung ganzer ©traßenzüge tn äfthetif^er
Seretnhetiltchung hier eine bebeutenbe StoEe fptelt, ift be-

grüßenSwert im ©tnne ber llnterftüßung beS notletben»
ben ©tanbeS ber bilbenben Sünftler. ®te ©tebelungen
beftimmter SerufSgruppen mit ähnlichen ©tntommenS*
oerhältniffen ftnb ebenfo lehrreich wte bie fommunalen
Stiftungen, z- bie ftabtzürdherifche „für tinberreiche
gamilien". Secht anregenb audh ber „äBettbewerb für
SEufiethäufer" an ber SBafjerwerïftrafse, beftimmt als
Çauptftûrf ber îommenben AuSfteEung „®aS neue |>etm"
(April-Quni 1928). ®a^ bie AuSfteEung „Steue tchwe»
bifche Holzbauten" in ibeeflem gufammenhang mit ber
Hauplfchau fteht, ift audh für ben nicht zweifelhaft ber
bte befonberS günftigen Serhältntffe beS norbifdhen SetcheS
bezüglich ber Holzbefchaffung genauer îennt. Hier finb
bann tn ben ißlänen recht feffelnbe Söfungen für baS

Kapitel beS prattifchen, biüigen KletnhaufeS gefunben.
®ah unfere Architeîten oon ber tn jahrhunbertelanger
Übung erworbenen HolZ&autechntî ber ©dhweben nur
SefteS lernen tönnen, fei noch bazugefagt. „3(h- ißoft."

|U4|tlini<^n für Hr llormilimc
^rr i-rurrfütttu*

1. Allgemeines. Sei Sachführung ber geuer=
fdhau foE ber Anwefenbeft^er ober beffen ©teEoertreter
beigezogen werben. Ser geuerfdfjauer barf fich laut
„©dhweiz. Kaminf eger 3iS "' nicht mit blofjen An»

gaben ber Anmefenbeft^er begnügen, er foE beren An=

gaben auch burch Augen)chein nachprüfen. ®ie geuerfchau
foE ftch nidht aBetn auf bie Kamine unb geuerungSan*
lagen, fonbern auch auf anbere ©ebäubeteile, wte Sranb-
mauern, $auS= unb Hofzufahrten, fowte auf Slihabletter,
auf offentunbige SUtängel elettrifdjer Anlagen unb geuer=
löfchetnrid^tungen erftredten. Auch auf bie tn Setrteben
unb in Sagerräumen ober fonftwte oorhanbenen gefähr»
Itchen ©topfe, wte Senztn, Senzol, ©piriluS, petroleum,
juicer, ©prengftoffe ufw. hat ber geuerfchauer zu achten.
@S ift fdharf barauf z« adhten, bag in ©dheunen, ©tal=
lungen, Schuppen, Holzlagern, gutter» unb ©adjböben
unb in ber Sähe leicht entzünblidjer «Stoffe unb glüfftg»
teilen ntdht geraucht wirb. An ben 3ugängen oon Säu=
men mit größerer Sranbgefahr foE burch beutliche Auf»
fdjriften oor bem unoorfichtigen ©ebrauch oon offenem
Sicht unb oor bem Sauchen gewarnt werben.

2. îlmfaffungen oon ©ebäuben mit geuer»
ftätten. geueruitgSanlagen bürfen tn ber Segel nur in
©ebäuben mit mafftoen ober ©tetnfachmerîumfäffungen
oorhanben fein.

äßerben in Holzbauten geuerungSanlagen oorgefun»
ben, fo ift bteS tn ber 9îieberf<hrift über bte geuerfchau
Zu oermerîen, bamit bte Saupoltzetbehörbe prüfen îann,
ob ber Gcmbau ber geuerungSanlage auSnahmSwetfe ge»
nehmigt würbe, ©te oorfchriftSmäßige unb feuerftdhere
Anlage folcßer geuerftätten ift mit ganz befonberer ©org»
fait zu prüfen.

3. ©adjung. Ilm baS ©Inbringen oon gunfen in
ben ©achraum z« oerhinbern, müffen ©ad^Iudfen bidht
fdhlteßen. gerbrodhene genfterfchetben tn ©achfenftern
ftnb zu beanftanben. ©troh unb H®" barf aus guglö»
ehern nicht herauSragen. Set ©ebäuben mit ©chtnbel»
bachung bürfen bte Holzfchlnbeln nidht bis an baS Kamtn»
mauerwerf heranreichen, ©te ftamtne müffen otelmehr
mit einer ©tnfaffung auS unoerbrennbaren ©toffen oer»
fehen fein.

Wustr. fchweîz. !.-Zà«g („Meisterblatt")

peratur erzielt, ohne daß eine Teilung der Heizungsan-
läge nötig ist. Durch entsprechende Naderungen an den
Schiedern und Leitungen im Heizraum wird es möglich,
die Heizung und die Warmwafferbereitung von jedem
der drei vorhandenen Kessel einzeln oder gemeinschaftlich
zu betreiben, und jeder Kessel kann nach Belieben aus-
geschaltet werden, was bei Störungen in einem Kranken-
Haus von besonderer Bedeutung ist. Der Kostenvoran«
schlag für alle Arbeiten lautet auf Fr. 2800. Der nötige
Kredit wurde bewilligt.

4. Neue Heizungsanlage im Bezirksge-
fängnis. Im Bezirksgefängnis ist seit über 30 Jahren
eine Niederdruckdampfheizung im Betrieb, die nicht mehr
wirtschaftlich arbeitet. Siatt einen neuen Dampfkessel
einzubauen, beantragten Baukommission und Stadtrat,
eine Warmwasserheizung einzurichten, mit Anschluß der
Abwartwohnung. Der nötige Kredit in der Höhe von
Fr. 5000 wurde bewilligt.

Das Kleinhaus.
Die derzeitige Ausstellung im Kunstgewerbemu-

s eu m Zürich gliedert sich in drei Abteilungen: „Das
Kleinhaus" (veranstaltet vom Schweizerischen Verband
für Wohnungswesen und Wohnungsreform), „Neue schwe-
dische Holzbauten" und „Wettbewerb für Musterhäuser"
und findet sehr viel Anklang. Begreiflich. Interessiert
doch die Wohnungsfrage heute mehr als 90 "/» der stadt-
zürcherischen Bevölkerung, von der man — ähnlich wie
von der anderer schweizerischer und ausländischer Groß
siedelungen — zufolge des häufigen Wohnungswechsels
sagen kann, daß sie aus „Nomaden" bestehe. Wie schon

anläßlich der kürzlich stattgefundenen Werkbunotagung
betont worden ist, kann es sich heute beim Bauen von
Mehrfamilienhäusern nicht mehr darum handeln, „den
persönlichen Geschmack des einzelnen Mieters zu treffen",
da die gewohnten langjährigen Mietsverhältntsse längst
eine Sage geworden find. Aber es ist ein hohes Ziel,
über Launen und Zicken des einzelnen hinaus zu einer
Betonung gehobener Lebensform überhaupt vorzuschreiten
Und denen, die früher das Wohnen selber als ein not-
wendiges Übel betrachteten und denen es gleichgültig war,
wo sie ihr Haupt zwischen Bureau und Jaßlokal hin-
legen konnten, Freude am Heim einzupflanzen. Damit
ist gleichzeitig eine Frage des Geschmackes und der Ethik,
Nämttch des wachsenden Familiensinnes, zugleich ange-
schnitten und wird deren Lösung versucht. Gewiß ist das
Ideal die totale Auflösung aller Mehrfamilienhäuser in
Etnzelwohnhäuser noch wett entfernt von seiner Verwirk-
lichung. Aber die Lösung durch Erstellung und Ermög-
sichung des billigen und doch preiswürdigen Kleinhauses
lst immerhin auf gutem Wege, wie eben gerade diese
Schau hier an Hand ausführlicher Pläne, Abbildungen
und Modellen zeigt. Mit Recht betont die Wegleitung
A gesundheitlichen, sozialen, ethischen und erzieherischen
Vorteile des weniger zusammengedrängten Wohnens für
Großstädter. Gleichzeitig wird auch auf die Reformde-
Dürftigkeit unserer schweizerischen kantonalen Baugesetze
hingewiesen, die in ihrer Etnseiligkeit bloß an den Er-
fahrungen der Mietskasernen errichtet worden sind. In-
ieressante Zugaben zu diesem ganzen Thema bieten die
vielen statistischen, graphischen Tafeln mit Veranschau-
llchung der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, dem
Hypothekenmarkt und auf dem Gebiete der Baukosten,
èotzdem diese letzteren 1920 ungefähr ihren Höhepunkt
erreichten, konnten die Vermieter bis zur Stunde ihre
hohen Mietpreise ziemlich halten. Dennoch macht sich
aber doch tn allen schweizerischen Städten die wachsende
^aulust auch hier schon im Sinne allmählicher Stabili-

sierung und Senkung geltend. Daß Übrigens die Idee der
„farbigen Stadt", der Flächenbemalung und der orna-
mentalen Behandlung ganzer Straßenzüge in ästhetischer
Vereinheitlichung hier eine bedeutende Rolle spielt, ist be-

grüßenswert im Sinne der Unterstützung des notleiden-
den Standes der bildenden Künstler. Die Siedelungen
bestimmter Berufsgruppen mit ähnlichen Einkommens-
Verhältnissen find ebenso lehrreich wie die kommunalen
Stiftungen, z. B. die stadtzürcherische „für kinderreiche
Familien". Recht anregend auch der „Wettbewerb für
Musterhäuser" an der Wasserwerkftraße, bestimmt als
Hauptstück der kommenden Ausstellung „Das neue Heim"
(April-Juni 1928). Daß die Ausstellung „Neue schwe-
dische Holzbauten" tn ideellem Zusammenhang mit der
Hauptschau steht, ist auch für den nicht zweifelhaft, der
die besonders günstigen Verhältnisse des nordischen Reiches
bezüglich der Holzbeschaffung genauer kennt. Hier sind
dann tn den Plänen recht fesselnde Lösungen für das

Kapitel des praktischen, billigen Kleinhauses gefunden.
Daß unsere Architekten von der in jahrhundertelanger
Übung erworbenen Holzbautechntk der Schweden nur
Bestes lernen können, sei noch dazugesagt. „Ich. Post."

Richtlinien fiir die Uornahme
der Feuerschan.

1. Allgemeines. Bei Durchführung der Feuer-
schau soll der Anwesenbesitzer oder dessen Stellvertreter
beigezogen werden. Der Feuerschauer darf sich laut
„Schweiz. Kaminfeger-Ztg,", nicht mit bloßen An-
gaben der Anwesenbesitzer begnügen, er soll deren An-
gaben auch durch Augenschein nachprüfen. Die Feuerschau
soll sich nicht allein auf die Kamine und Feuerungsan-
lagen, sondern auch auf andere Gebäudeteile, wie Brand-
mauern, Haus- und Hofzufahrten, sowie auf Blitzableiter,
auf offenkundige Mängel elektrischer Anlagen und Feuer-
löscheinrichtungen erstrecken. Auch auf die tn Betrieben
und in Lagerräumen oder sonstwie vorhandenen gefähr-
lichen Stoffe, wie Benzin, Benzol, Spiritus, Petroleum,
Pulver, Sprengstoffe usw. hat der Feuerschauer zu achten.
Es ist scharf darauf zu achten, daß tn Scheunen, Stal-
lungen, Schuppen, Holzlagern, Futter- und Dachböden
und tn der Nähe leicht entzündlicher Stoffe und Flüssig-
leiten nicht geraucht wird. An den Zugängen von Räu-
men mit größerer Brandgefahr soll durch deutliche Auf-
schriften vor dem unvorsichtigen Gebrauch von offenem
Licht und vor dem Rauchen gewarnt werden.

2. Umfassungen von Gebäuden mit Feuer-
stätten. Feuerungsanlagen dürfen tn der Regel nur tn
Gebäuden mit massiven oder Steinfachwerkumfaffungen
vorhanden sein.

Werden in Holzbauten Feuerungsanlagen oorgefun-
den, so ist dies m der Niederschrift über die Feuerschau
zu vermerken, damit die Baupolizeibehörde prüfen kann,
ob der Embau der Feuerungsanlage ausnahmsweise ge-
nehmigt wurde. Die vorschriftsmäßige und feuersichere
Anlage solcher Feuerstätten ist mit ganz besonderer Sorg-
salt zu prüfen.

3. Dachung. Um das Eindringen von Funken in
den Dachraum zu verhindern, müssen Dachlucken dicht
schließen. Zerbrochene Fensterscheiben tn Dachfenstern
sind zu beanstanden. Stroh und Heu darf aus Zuglö-
chern nicht herausragen. Bei Gebäuden mit Schtndel-
dachung dürfen die Holzschindeln nicht bis an das Kamin-
mauerwerk heranreichen. Die Kamine müssen vielmehr
mit einer Einfassung aus unoerbrennbaren Stoffen ver-
sehen sein.
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